
Stand: 22.03.2007

GeSeUSCHAFTSVERTRAG

s 1
Rechtsform und Firma

(1) Das Unternehmen ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma: ,,stadtwerke Soest GmbH".

s 2
Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist Soest.

s 3
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser und

Telekommunikationsdienstleistungen, die Entsorgung von Abwasser sowie der Betrieb von

Bädern.

Des Weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Beratung, Förderung, Errichtung und der

Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur rationellen Nutzung von Energie und Wasser unter

Beachtung umwelt- und rohstoffschonender Gesichtspunkte.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet scheinen, der

Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes zu dienen und die Ziele der Gesellschaft

unmittelbar oder mittelbat zu fördern, insbesondere sich an anderen Unternehmen zu

beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, zu veräußern oder zu

verpachten.

S 3 a

Unternehmensziele

Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Versorgungssicherheit sind gleichrangige Ziele des

Unternehmens. Das Unternehmen der Gesellschaft hat nach den Wirtschaftsgrundsätzen des $ 109

GO NRW zu verfahren.
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( 1 )

(2)

s 4
Dauer der Gesellsclraft, Geschäftsiahr

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt'

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

s 5
Stammkapital

(1) Das stammkapital der Gesellschaft beträgt € 6.028'150'00; in

sechsmillionenachtundzwanzigtausendeinhundertfünfzig Euro'

(2) Alleingesellschafterin ist die Stadt Soest'

Worten:

s 6
Verfügung der Geschäftsanteile

Die übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder von Teilen der Geschäftsanteile ist nur

mit schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft zulässig' Die Einwilligung darf nur nach vorheriger

Zustimmung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung erteilt werden. Der Beschluss

des Aufsichtsrates bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln seiner satzungsmäßigen Mitglieder'

s 7
Gesellschaftsorgane

(1) Die Organe der Gesellschaft sind:

a) Die Geschäftsftihrung

Der Aufsichtsrat,

Die Gesellschafterversammlung'

s 8
Geschäftsf ü h ru n g u nd Vertretun g der Gesel lsch aft

(1) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsflrhrer / eine Geschäftsführerin oder mehrere

Geschäftsführer / Geschäftsführerinnen'

SiewerdendurchdieGese||schafterversamm|ungbestel|tundabberufen.DieAbberufungund

Kündigung kann nur aus wichtigen Gründen erfolgen. Der Abschluss, die Anderung und die

AufhebungvonAnstel|ungsverträgenmitGeschäftsführern/Geschäftsftrhrerinnenobliegen

dem Aufsichtsrat.

b)

c)
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(2) Der Geschäftsfährung obliegt die Ftrhrung der Geschäfte der Gesellschaft, soweit das Gesetz

oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes vorschreiben.

Die Geschäftsftrhrung hat entsprechend $ 91 Abs. 2 AktG geeignete Maßnahmert zu treffen,

insbesondere ein überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft

gefährdende Entwicklungen frilh erkannt werden. Handlungsbevollmächtigte, deren Vollmacht

nicht den gesamten Geschäftsbereich umfasst, werden durch die Geschäftsführung bestellt.

Sind mehrere Geschäftsführer / Geschäftsftrhrerinnen bestellt, so wird die Gesellschaft durch

zwei Geschäftsfirhrer / Geschäftsführerinnen oder durch einen Geschäftsführer / eine

Geschäftsführerin und einen Prokuristen / eine Prokuristin vertreten. Hat die Gesellschaft nur

einen Geschäftsfirhrer / eine Geschäftsführerin, ist er / sie alleinvertretungsberechtigt. Die

Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer / Geschäftsführerinnen durch Beschluss zur

Einzelvertretung ermächtigen. Der Geschäftsführer / die GeschäftsfLrhrerin bzw' die

Geschäftsführer / Geschäftsfuhrerinnen ist / sind von den Beschränkungen des S 181 BGB

befreit.

Sind mehrere Geschäftsführer / Geschäftsftrhrerinnen bestellt, so hat der Aufsichtsrat eine

Geschäftsordnung firr die Geschäftsftrhrer / Geschäftsführerinnen zu beschließen'

s e
Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht aus achtzehn Mitgliedern, von denen sechzehn durch die Stadt Soest

entsandt werden. Zwei Mitglieder werden als Arbeitnehmervertreter entsprechend den

Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 und der dazu ergangenen wahlordnung

gewählt. Alle Aufsichtsratsmitglieder haben einen Stellvertreter / eine Stellvertreterin.

Fraktionen, die nur ein ordentliches Mitglied haben, oder Personen können zwei vertreter /

Vertreterinnen benennen. Entsprechend erhöht sich die Anzahl der stellvertretenden

Aufsichtsratsmitglieder. Der Stadtrat der stadt soest kann den von der stadt bestellten

' Mitgliedern des Aufsichtsrates Weisungen erteilen'

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden ftlr die Dauer der jeweiligen wahlperiode des Rates

der stadt soest bestellt. sie filhren nach Ablauf der wahlperiode ihre Geschäfte bis zum

Zusammentritt des neuen Aufsichtsrates weiter'

scheidet ein Arbeitnehmervertreter aus den Betrieben des unternehmens der Gesellschaft aus'

endet seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat'

s 1 0
Vorsitz, Einberufung und Besch|ussfassung des Aufsichtsrates

Auf die wahl des / der Vorsitzenden des Aufsichtsrates und des stellvertretenden vorsitzenden

/ der stellvertretenden vorsitzenden findet 5 50 Abs. 4 GO NRW entsprechende Anwendung'

(3)

(4)

( 1 )

(2)

(3)

( 1 )
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